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Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 18. September 2025 

Nr. 50 / 2025 

TOP III / 7  Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Zerlegung der Gewerbesteuer für 

den interkommunalen Lebensmittelmarkt „Edeka Sutter“ in Ballrechten-

Dottingen 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags über die 

Zerlegung der Gewerbesteuer für den interkommunalen Lebensmittelmarkt „Edeka Sutter“ in 

Ballrechten-Dottingen zwischen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen und der Stadt Sulzburg. 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hat im Zusammenwirken mit der Stadt Sulzburg 

erfolgreich die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelvollversorgermarktes mit einer 

Verkaufsfläche von 1.200 m² realisiert. 

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen stellte die Gemeinde Ballrechten-

Dottingen, in enger Abstimmung mit der Stadt Sulzburg den Bebauungsplan „Interkommunaler 

Lebensmittelmarkt“ auf (Aufstellungsbeschluss 24.03.2011). Raumordnungsrechtliche 

Voraussetzung hierfür war das Einverständnis der Stadt Sulzburg, dass der 

Lebensmittelvollversorgermarkt der Sicherung der gemeinsamen Nahversorgung beider 

Kommunen dient und die Stadt Sulzburg damit stillschweigend auf die Ansiedlung eines 

eigenen großflächigen Lebensmittelvollversorgermarktes verzichtet hat. 

Die Bauleitplanung für den Bebauungsplan „Interkommunaler Lebensmittelmarkt“, mit dem 

ausschließlichen Flächen auf Gemarkung Ballrechten-Dottingen überplant wurden, wurde von 

der Gemeinde Ballrechten-Dottingen bzw. der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Heitersheim 

mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach durchgeführt.  

Am 02.02.2011 wurde in diesem Zusammenhang zwischen der Gemeinde Ballrechten-

Dottingen und der Stadt Sulzburg eine „Rahmenvereinbarung über interkommunale 

Zusammenarbeit“ geschlossen, welche zuvor in beiden Gemeinderäten beschlossen wurde. 

Bestandteil dieser Rahmenvereinbarung ist in § 2 der Bebauungsplan „Interkommunales 

Zentrum“. Gemäß § 4 der Rahmenvereinbarung sollen in dem Bebauungsplan 

„Interkommunales Zentrum“ zur Sicherung der gemeinsamen Nahversorgung die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine großflächigen Lebensmittelmarkt mit einer 

Verkaufsfläche von 1.200 m² geschaffen werden. Die Kosten für die Ausarbeitung des 
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Bebauungsplanes und für etwaige im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans 

stehende Gutachten für die Flächenanteile für die Interkommunale Bedarfsfläche wurden gem. 

§ 2 Abs. 4 der Rahmenvereinbarung durch die Gemeinde Ballrechten-Dottingen und die Stadt 

Sulzburg jeweils hälftig getragen. In § 2 Abs. 5 der Rahmenvereinbarung wurde vereinbart, 

dass die etwa anfallende Gewerbesteuer hälftig aufgeteilt wird. 

Entsprechend dieser Vereinbarung wurde die Hälfte der angefallenen Gewerbesteuer der 

Gewerbebetriebe „Frank Sutter e.K.“, „Edeka Südwest Stiftung und Co. KG“ und „Edeka 

Handelsgesellschaft Südwest mbH“ zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres durch die 

Gemeinde Ballrechten-Dottingen an die Stadt Sulzburg weitergeleitet. Die auf die Stadt 

Sulzburg entfallenden Anteile wurden durch die Gemeinde Ballrechten-Dottingen an das 

Statistischen Landesamt gemeldet, damit diese Berücksichtigung bei der Steuerkraftmesszahl 

im kommunalen Finanzausgleich finden. 

 

Die Jahresrechnungen der Jahre 2013 bis 2017 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen wurden 

durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Kommunalaufsicht, geprüft. Bezüglich 

der Berücksichtigung bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wurde bemerkt: 

„Voraussetzung zur Berücksichtigung der Aufteilung des 

Gewerbesteueraufkommens bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist 

nach dem Wortlaut des § 6 Abs.5 FAG eine entsprechende Bestimmung in 

einer Verbandssatzung nach § 5 des Gesetzes über kommunale 

Zusammenarbeit (GKZ) oder in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

nach § 25 GKZ für die Dauer von mindestens fünf Jahren. Beides konnte 

vorliegend nicht festgestellt werden. Auch handelt es sich bei der 

vorgelegten Rahmenvereinbarung vom 02.02.2011 nicht um eine 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 25 GKZ, denn sie ist weder als 

solche benannt bzw. ausgestaltet, […]“ 

 

Als Rechtsgrundlage zur Berücksichtigung der hälftig aufgeteilten Gewerbesteuer im 

kommunalen Finanzausgleich kommt neben § 6 Abs. 5 FAG BW auch die Regelung des § 33 

GewStG in Betracht. § 33 Abs. 2 GewStG lautet: „Einigen sich die Gemeinden mit dem 

Steuerschuldner über die Zerlegung, so ist der Steuermessbetrag nach Maßgabe der Einigung 

zu zerlegen.“ 

§ 33 Abs. 2 GewStG ist gegenüber der vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 

Kommunalaufsicht aufgezeigten Möglichkeit der Zerlegung einer Gewerbesteuer nach § 6 Abs. 

5 FAG BW i. V. m. § 25 GKZ der einfachere und unkompliziertere Weg. 

 

Nach rechtlicher Beratung wurde den Gemeinden Ballrechten Dottingen und Sulzburg 

nahegelegt, von der Möglichkeit der Zerlegung der Gewerbesteuer nach § 33 Abs. 2 GewStG 

Gebrauch zu machen.  
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In dem vorliegenden Vertrag einigen sich die Vertragsparteien gemäß § 33 Abs. 2 GewStG 

darauf, die im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Interkommunaler 

Lebensmittelmarkt“ anfallende Gewerbesteuer hälftig aufzuteilen. Dies betrifft insbesondere 

die Gewerbesteuer der Gewerbebetriebe „Frank Sutter e.K.“, „Edeka Südwest Stiftung und Co. 

KG“ und „Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH“. Die Einigung gemäß § 33 Abs. 2 

GewStG ist für das Finanzamt bindend. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 

Sulzburg, den 10. September 2025 

 

 

Dirk Blens  Fabian Häckelmoser 

Bürgermeister Rechnungsamtsleiter 


